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Geleitwort
zur 40. Ergänzungslieferung Oktober 2025

Mit der vorliegenden 40. Ergänzungslieferung sind insbesondere die Vorschrif-
ten zur Ermittlung der Grundbesitzwerte für Zwecke der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer und für Zwecke der Grunderwerbsteuer (sog. Ersatzbemessungsgrund-
lage in Ausnahmefällen) sowie zur Feststellung von Grundsteuerwerten im Bereich
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und des Grundvermögens nach
Maßgabe des Grundsteuer-Reformgesetzes (Bundesmodell) unter Berücksichti-
gung aktueller Rechtsänderungen, Rechtsprechung und Literaturmeinungen um-
fangreich überarbeitet worden. Was die Kommentierung der Vorschriften zur Er-
mittlung der Grundsteuerwerte (erstmals für die Grundsteuer des Jahres 2025)
anlangt, sind in die hiesige Ergänzungslieferung die koordinierten Ländererlasse v.
30.4.2025 (BStBl. I S. 1226, 1273) zur grundsteuerlichen Bewertung des land-
und forstwirtschaftlichen Vermögens sowie des Grundvermögens umfassend ein-
geflossen.

Im Anhang „Ländergrundsteuergesetze“ wurde die Kommentierung des Hessi-
schen Grundsteuergesetzes (HGrStG) umfassend überarbeitet und auf den aktuel-
len Gesetzesstand gebracht. Dies ermöglicht eine vertiefte Beurteilung, ob die Er-
mittlung des Grundsteuerwerts und des darauf basierenden Messbetrags für
hessische Grundstücke rechtsfehlerfrei erfolgt ist.

Mit Urteil v. 23.1.2025 (3 K 663/24, EFG S. 645 –Rev. BFH II R 12/05) hat das
Hessische Finanzgericht entschieden, dass das HGrStG in seiner derzeitigen Ausge-
staltung verfassungsgemäß ist. Das Gericht hat insbesondere das für die Bemessung
maßgebliche Flächen-Faktor-Modell als mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des
Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar angesehen. Damit liegt erstmals eine obergerichtliche
Entscheidung vor, die die Verfassungsmäßigkeit eines Landesgrundsteuergesetzes
ausdrücklich bejaht.

Gleichwohl ist zu betonen, dass eine abschließende verfassungsgerichtliche Klä-
rung durch das Bundesverfassungsgericht bislang aussteht. In der Literatur und
Rechtsprechung werden weiterhin Bedenken geäußert, ob die typisierende Bewer-
tungssystematik des Flächen-Faktor-Modells in allen Fallgruppen zu hinreichend
gleichheitsgerechten Ergebnissen führt. Dies betrifft insbesondere die Berücksichti-
gung von Lageeinflüssen und Bodenrichtwerten, die im Einzelfall zu erheblichen
Wertabweichungen führen können.

Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass trotz der gerichtlichen Be-
stätigung des HGrStG im Grundsatz weiterhin die Möglichkeit besteht, gegen
konkrete Feststellungs- oder Messbescheide vorzugehen, sofern Anwendungsfehler
oder atypische Grundstücksverhältnisse vorliegen. In diesem Zusammenhang ist
auch auf den Beschluss des VG Hannover v. 1.7.2025 (7 B 1771/25, KommJur
S. 371) zu den Rechtsschutzmöglichkeiten hinzuweisen, der verdeutlicht, dass die
gerichtliche Überprüfung individueller Bewertungsentscheidungen weiterhin er-
öffnet bleibt.

Hauptthema für Steuerpflichtige und deren Beraterschaft ist nach wie vor, ob
die Grundsteuerreform verfassungsgemäß umgesetzt worden ist. Hierzu ist eine
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Vielzahl von Klagen anhängig. Grundlegende Entscheidungen des Bundesfinanz-
hofs (BFH) und möglicherweise des Bundesverfassungsgerichts bleiben abzu-
warten.

Nach derzeitigem Stand haben die Finanzgerichte die Auffassung vertreten, dass
die Vorschriften zur Ermittlung der Grundsteuerwerte nach dem Bewertungs-
gesetz (sog. Bundesmodell) verfassungsgemäß sind. Sie sind entsprechend der
Rspr. des BFH (Beschlüsse v. 27.5.2024 II B 78/23 (AdV) und II B 79/23 (AdV),
BStBl. II S. 543) der Auffassung, dass durch den in Absatz 2 ergänzten § 220 BewG
mit der Möglichkeit des Nachweises eines niedrigeren gemeinen Werts für die
wirtschaftlichen Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens sowie
des Grundvermögens eine möglicherweise verfassungswidriger Überbewertung
vermieden wurde und übrigen die pauschale Grundsteuerbewertung (unabhängig
vom eigentlichen Verkehrswert) hingenommen werden muss. In diesem Kontext
ist u. a. auf die Entscheidung des FG Köln v. 19.9.2024 4 K 2189/23, EFG
S. 1885 (Rev. BFH II R 25/24), des Sächs. FG v. 1.10.2024 2 K 737/23 (Rev.
BFH II R 31/24), des FG Berlin-Brandenburg v. 4.12.2024 4 K 3142/23 EFG
2025 S. 414 (Rev. BFH II R 3/25) sowie 4 K 3170/22 sowie des FG Düsseldorf
v. 26.2.2025 11 K2309/23 BG, EFG S. 772 (Rev. BFH II R 22/25) hinzuweisen.
In den Revisionsverfahren II R 25/24, II R 31/24 sowie II R 3/25 hatten am
12.11.2025 die mündlichen Verhandlungen vor dem BFH stattgefunden. Mit den
entsprechenden Entscheidungen des BFH dürfte somit in naher Zukunft zu rech-
nen sein.

Der Befund der Verfassungskonformität gilt derzeit auch für die Grundsteuerge-
setze der Länder (so etwa FG Ba-Wü v. 11.6.2024 8 K 1582/23, EFG S. 1997 (Rev.
BFH II R 26/24); Parallelentscheidung: FG Ba-Wü v. 11.6.2024 8 K 2368/22,
EFG S. 1984). Hierzu sind ebenfalls Revisionen beim Bundesfinanzhof anhängig.

Allgemein gilt: Eine Klage gegen den Grundsteuerbescheid kann (allein) mit
dem Einwand, der Messbetrag und der für diesen vorgreifliche Grundsteuerwert
seien fehlerhaft (ermittelt), keinen Erfolg haben, weil der Grundsteuermessbescheid
des Finanzamtes für den Grundsteuerbescheid als Folgebescheid bindend ist. Nähe-
res zu Rechtsbehelfen im Bereich der Grundsteuer vgl. aktualisierte Kommentie-
rung der §§ 219, 220 BewG.

Neben der grundsätzlichen Fragestellung der Verfassungsmäßigkeit richtet sich
das Augenmerk mehr und mehr auch auf die Einhaltung der eigentlichen Bewer-
tungsregelungen. Dies gilt neben der Grundsteuer vor allem auch für die erbschaft-/
schenkungsteuerliche Grundbesitzbewertung. Gerade zur Bewertung im engeren
Sinne sind die Erläuterungen und Kommentierung des Bewertungsgesetzes und
der Landesgrundsteuergesetze Schwerpunkte dieses Kommentars.

Anzumerken ist zudem, dass die bisherigen die Einheitsbewertung des Grund-
besitzes betreffenden Vorschriften nur noch für „Altfälle“ bis Stichtag 1.1.2024
gelten. Die Kommentierung dieser Vorschriften wird im Hinblick auf noch anhän-
gige bzw. anhängig werdende Rechtsbehelfe übergangsweise weiterhin vorgehal-
ten, zumal auch noch nach dem 31.12.2024 Einheitswerte mit letztmaligem Fest-
stellungszeitpunkt 1.1.2024 innerhalb offener Feststellungsfrist ergehen können.

Der so auf den neuesten Stand gebrachte Kommentar bietet somit in gewohnt
zuverlässiger Weise aktuelle Informationen und wertvolle Hilfen zur Ermittlung/
Feststellung und Überprüfung der Wertansätze nach dem Bewertungsgesetz sowie
den Grundsteuergesetzen verschiedener Länder, in denen primär vom Bundesrecht
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abweichende Bewertungsregelungen normiert werden. Zudem erleichtert das
Werk die Gestaltungs- und Erklärungsberatung in diesen komplexen Rechtsbe-
reichen.

Besonderer Dank für das Gelingen dieser Ergänzungslieferung gilt einmal mehr
dem zuständigen Lektor des Verlags, Herrn Hans Theismann, und dessen Mitar-
beiterin, Frau Simone Heit, die mit gewohnter Sorgfalt und Umsicht die Autoren
bei ihrer Arbeit unterstützt haben.

Bonn/Boppard/Berlin, im November 2025 Raymond Halaczinsky
Dirk Eisele

Steffen Wiegand
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